
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 20. August 2015
GZ. BMF-310205/0181-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5716/J vom 23. Juni 2015 der 

Abgeordneten Dr. Peter Pilz, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 11.: 

Die vorliegenden Fragen betreffen ausschließlich in die Entscheidungskompetenz von 

Unternehmensorganen der Telekom Austria AG fallende Themenbereiche und somit keine in 

die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen fallenden Gegenstände der 

Vollziehung, insbesondere auch keine Angelegenheiten der Verwaltung des Bundes als 

Träger von Privatrechten, und sind somit von dem in § 90 Geschäftsordnungsgesetz 1975 

determinierten Fragerecht nicht erfasst. 

 

Zu 12. bis 14.: 

Der Vorstand der Telekom Austria AG hat die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der 

Satzung sowie der Geschäftsordnung, die ihm der Aufsichtsrat gibt, zu führen.  
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Er hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des 

Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer 

sowie des öffentlichen Interesses es erfordert. 

 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass Vorstandsangelegenheiten gemäß § 75 Abs. 1 AktG 

in die Zuständigkeit des Aufsichtsrates fallen und somit nicht Gegenstand der Vollziehung 

sind. 

 

 

Der Bundesminister: 
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(elektronisch gefertigt) 

Prüfhinweis Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://amtssignatur.brz.gv.at/ 

Datum/Zeit 2015-08-21T08:44:59+02:00     

Unterzeichner

serialNumber=129971254146,CN=Bundesministerium für Finanzen,   
C=AT                                                           
                                                               
           

Signaturwert

CU+eFlxx8l9i/M5nhAzAfKJxTgZ6XsEZ2ovRhI6VJfbrUQJoQRzoKa5r34W+sfl
/5n/jeE/w9/BnLsk5fWlQthZprttLT5dFzItEoYa5kVBhKXsFr0iTL7549deopZ
9KLCpE/MWxQkqn6fSVWaEFlklJhug7pJ32z6w3zk/WnDdNWXAbNMg2giaXZlH5p
YpROm/YMYi2vAydqb8QWe+QatOfdiY4bFQL+mgJb5sYzRITtOzNSAeUPW5MNuwL
4/6WGl9KgL0qL9Cxb1jlOrYxwovlA5haivG7blq01Ew4OLVD+zyBNQV7bKtwvxE
brw1eDCuspX7fWABiaj7SK++7cg==                                  
                                          

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A- 
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH, 
C=AT                            

Serien-Nr. 956662    

Dokumentenhinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

2 von 2 5452/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at


		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2015-08-21T08:52:51+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




